
Einwendungen lagen nicht vor. Die Niederschrift gilt somit als anerkannt. 
 
Anmerkung des Schriftführers: 
Es folgte die Beratung zu Tagesordnungspunkt 7 „Katzenschutzverordnung“. Die Ausführungen 
hierzu sind unter Tagesordnungspunkt 7 aufgeführt. 
 


